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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1985

Norm

AVBT P2

TabMG §15 Abs1

TabMG §16 Abs3 lita

Rechtssatz

Die im Bestellungsvertrag enthaltene Klausel über die Art der zu führenden Tra9k (selbständige, nicht selbständige

oder Verlagstra9k) stellt eine Willenserklärung und nicht eine bloße, widerlegbare Wissenserklärung dar und

verpflichtet zur Führung der Trafik in der vereinbarten Art.

Entscheidungstexte

1 Ob 653/85

Entscheidungstext OGH 09.10.1985 1 Ob 653/85

10 ObS 2024/96m

Entscheidungstext OGH 11.06.1996 10 ObS 2024/96m

Vgl; Beisatz: Dafür, ob eine bestimmte Tabaktrafik als selbständige oder als nicht selbständige behandelt wurde,

war der Bestellungsvertrag maßgebend. (T1)
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